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RS OGH 1977/12/20 4Ob405/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1977

Norm

UWG §9 C1

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Bei Waren, bei denen der Herkunft und der Erzeugungsstätte vom angesprochenen Publikum keine den Kaufentschluß

beein7ussende Bedeutung hinsichtlich ihrer Güte und dergleichen beigelegt wird, trägt die Angabe darüber auch nicht

wesentlich zur Unterscheidungskraft der Bezeichnung bei, unter der diese Waren vertrieben werden.
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